
Der Rat der Stadt Sankt Augustin fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 408 1/N wird überarbeitet. Der Radweg wird 

in Form eines Schutzstreifens dem Vorschlag der Verwaltung folgend über die 
Bahnhofstraße und die Planstraßen A, C, D, E an das überörtliche Radwegesys-
tem der Stadt Sankt Augustin angeschlossen.  

2. Die Begründung wird um ein Kapitel „Klimaschutz“ ergänzt. 
3. Die für die Änderung des Bebauungsplanentwurfes erforderliche Anpassung der 

Gutachten wird von der Verwaltung beauftragt. 
4. Nach den erfolgten Änderungen des Entwurfes wird die Verwaltung die Offenlage 

vorbereiten und im UPV beschließen lassen. 
5. Unter Vorbehalt der Bereitstellung der Mittel wird die Verwaltung ermächtigt, die 

Kaufvertragsverhandlungen zu führen. Zur Bereitstellung überplanmäßiger Mittel 
wird die Verwaltung im Rat eine entsprechende Vorlage formulieren. 

 


